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IV.

Genug des grausamen Spiels!
Unsere Untersuchung notigt uns zu folgenden SchluBlfolgerungen:

1. Die christlich-biblische und die diesseitig-staatsrechtliche Frei-
heit sind von Grund aus verschieden, sind disparat, sind verwurzelt
in zwei vollig verschiedenen Seinskonzeptionen und liegen in zwei
vollig verschiedenen Wahrheitsriumen. Die eine der beiden Freihei-
ten mit der andern begriinden, die eine aus der andern ableiten zu
wollen, wie das Prof. Kaegi versucht, ist ein véllig verfehltes Unter-

nehmen.

2. So reich uns der erste Teil des Vortrages beschenkt — die
christlich-theologische Freiheitslehre des letzten Drittels schldgt uns
alle die schonen Geschenke wieder aus der Hand. Freudig haben wir
es begriillt, dal3 Prof. Kaegi vorn an den Freiheitsrechten der liberal-
verfassungsrechtlichen Demokratie so tapfer festhidlt — die christ-
liche Freiheit des letzten Drittels widerspricht in allen wesentlichen
Punkten diesen vorn proklamierten Rechten und Freiheiten, beson-
ders der Glaubens- und Gewissensfreiheit. '

3. Wir haben Pfarrer Vogelsanger, dem sonst so scharfsichtigen
Chefredaktor der «Refomatio», bereits entgegengehalten, dall von
einer durch das Ziircher Meeting bewiesenen Synthese oder Real-
Union von Wissenschaft und Christenglaube keine Rede sein kann,
daf3 allerhochstens von einer Personal-Union gesprochen werden
darf, von einer Union also der beiden Wahrheitsintentionen in der
einen und selben Person. Nun hat aber unsere Kritik klar heraus-
gestellt, dal3 es auch um diese Personal-Union recht schlimm bestellt
sein kann, da der Jurist Kaegi und der christliche Bekenner Kaegi
sich weder ergiinzen noch harmonisieren, da vielmehr der eine Per-
sonalpartner dem andern fortwihrend widerspricht und entgegen-
arbeitet. Omikron

Nichts kennzeichnet einen guten Kopf besser, als die Fdahigkeit,
sich klar auszudriicken. Verworren ist der Ausdruck nur, wenn der
Gedanke es ist. Voltaire



	Nichts kennzeichnet einen guten Kopf besser, als die Fähigkeit, sich klar auszudrücken. [...]

